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Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g

Nach § 35 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz NRW
- MG NRW) vom 16.09.1997, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005, darf
das ServiceBüro der Stadt Velbert als Meldebehörde in besonderen Fällen Meldere
gisterauskünfte erteilen und zwar

1. Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam
menhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen,

2. Parteien und Antragstellern im Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksent
scheiden.

Jeder Betroffene hat das Recht, der Weitergabe seiner Daten aus den genannten Anlässen zu
widersprechen. Hiermit wird auf dieses Widerspruchsrecht ausdrücklich hingewiesen.

Sofern der Datenweitergabe zu 1. und 2. widersprochen werden soll, ist ein Widerspruch
schriftlich an die Stadt Velbert - ServiceBüro -, Rathaus, Thomasstraße 1 in 42551 Velbert zu
richten. Der Widerspruch kann auch bei einer persönlichen Vorsprache in den ServiceBüros
der drei Stadtteile erklärt werden.

Sofern kein Widerspruch erhoben wird, kann Auskunft gegeben werden über

- Vor- und Familiennamen,

- Doktorgrad und

- Anschrift.

Darüber hinaus darf die Meldebehörde sofern eine Einwilligung vorliegt, Auskünfte erteilen
an

3. Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungskörperschaften sowie
Presse und Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen sowie

4. Adressbuchverlage, ausschl. zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Ad
ressbüchern, bei der eine Verknüpfung mit anderen personenbezogenen Daten
nicht zulässig ist.

Diese Auskünfte über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschrift dürfen nur erteilt
werden, wenn die Betroffenen ausdrücklich dieser Auskunftserteilung eingewilligt haben.

Sofern eine Weitergabe der Daten zu 3. und 4. gewünscht wird, ist eine entsprechende Ein-
willigung ebenfalls an das ServiceBüro der Stadt Velbert zu richten.

Nach § 34 Absatz 1a des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz
NRW - MG NRW) vom 16.09.1997, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005, darf das
ServiceBüro der Stadt Velbert als Meldebehörde einfache Melderegisterauskünfte auch über
das Internet erteilen.
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Jeder Betroffene hat das Recht, der Weitergabe seiner Daten über das Internet zu widerspre-
chen. Hiermit wird auf dieses Widerspruchsrecht ausdrücklich hingewiesen.

Sofern der Melderegisterauskunft über das Internet widersprochen werden soll, ist ein Wider-
spruch schriftlich an die Stadt Velbert - ServiceBüro -, Rathaus, Thomasstraße 1 in 42551
Velbert zu richten. Der Widerspruch kann auch bei einer persönlichen Vorsprache in den Ser-
viceBüros der drei Stadtteile erklärt werden.

Sofern kein Widerspruch erhoben wird, kann über das Internet Auskunft gegeben werden über

- Vor- und Familiennamen,

- Doktorgrad und

- Anschrift.

Der Bürgermeister
Im Auftrag
Bernd Hollstein
Fachabteilungsleiter

--------------------------------------------

Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WpflG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland ha-
ben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die
Erfassung kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden
(§15 Abs. 6WPflG).

Alle Personen des Geburtsjahrgangs 1988, die wehrpflichtig sind und denen bislang kein
Schreiben der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen ist, wer-
den nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der
nachstehenden Erfassungsbehörde zur Erfassung zu melden:

Stadtverwaltung Velbert - ServiceBüro -
Thomasstraße 1, 42551 Velbert

Öffnungszeiten:

montags dienstags und
mittwochs donnerstags
freitags

7.30-16.00
7.30-15.00
7.30-18.00
7.30-12.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
.

durchgehend
durchgehend
durchgehend

Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen ohne feste Wohnung, die die Wehr-
pflichtvoraussetzungen erfüllen.

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Es
empfiehlt sich, auch sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzu-
bringen.
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Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur Weiterzah-
lung des Arbeitsentgeltes verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende Ver-
dienstausfall durch die Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch für die entste-
henden notwendigen Auslagen, insbesondere Fahrkosten am Ort der Erfassung.

Ich weise darauf hin, dass nach § 45 WPflG ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig gegen eine Vorschrift des § 15 Abs. 1 WPflG über die Erteilung von Auskünften
oder die persönliche Meldung zur Erfassung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße geahndet werden.

Velbert, den 16.01.2006

Stadt Velbert Der
Bürgermeister
Im Auftrag
Bernd Hollstein

----------------------------------------

Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert

Kraftloserklärung

Das Sparkassenbuch

Nr. 3020105940

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, wird nach Durchführung des Aufge-
botsverfahrens für kraftlos erklärt.

Kraftloserklärung

Das Sparkassenbuch

Nr. alt 3127289  -  Nr. neu 3043127285

ausgestellt von der Sparkasse Ratingen, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den•Ratingen•Velbert ist,  wird nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt.

Kraftloserklärung

Die Sparkassenbücher

Nr. alt 1304104  -  Nr. neu 3021304104     Nr. alt 2603827  -  Nr. neu 3022603827
Nr. alt 3637428  -  Nr. neu 3023637428

ausgestellt von der Sparkasse Velbert, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den•Ratingen•Velbert ist,  werden nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos er-
klärt.

Velbert, 05. Januar 2006

SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT
            DER VORSTAND
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Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert

Aufgebot

Die Sparkassenbücher

Nr. alt 1005248 -   Nr. neu 3041005244       Nr. alt 1751650  -  Nr. neu 3041751656
Nr. alt 2225431  -  Nr. neu 3042225437

ausgestellt von der Sparkasse Ratingen, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist, werden gemäß § 16 SpkVO NW vom
15.12.1995 aufgeboten.

Aufgebot

Das Sparkassenbuch

Nr. alt 1082379  -  Nr. neu 3021082379

ausgestellt von der Sparkasse Velbert, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist, wird gemäß § 16 SpkVO NW vom
15.12.1995 aufgeboten.

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte un-
ter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkassenbücher für
kraftlos erklärt.

Velbert, 20. Januar  2006

SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT
            DER VORSTAND

-----------------------------------------------------

Hinweis auf öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Velbert schreibt folgende Arbeiten aus:

• Kanalsanierung Ufer-, Nierenhofer-, Bonsfelder- und Cranachstraße
• Einbau und Anschluss von Klimageräten und Lüftungskanälen
• Trockenbauarbeiten
• Heizungs- und Sanitärinstallation
• Trockenbauarbeiten

Die Bekanntmachungstexte können im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden
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Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen
(Änderungen vorbehalten)

Mittwoch, 01.02., Bezirksausschuss Velbert-Langenberg
(16.30 Uhr) - Haushalt –

(Feuerwache V.-L´berg, Voßkuhlstr. 36)
Dienstag, 07.02., Umwelt- und Planungsausschuss

- Haushalt -
(Am Lindenkamp)

    Donnerstag, 09.02., Sportausschuss
- Haushalt –
(Rathaus, Großer Saal)

Dienstag, 14.02., Hauptausschuss
(Rathaus, Großer Saal)

    Mittwoch, 15.02., Kulturausschuss
- Haushalt –
(Rathaus, Großer Saal)

    Donnerstag, 16.02., Gemeinsame Sitzung des Jugend-
(16.00 Uhr) hilfe- und Sozialausschusses

- Haushalt -
(Rathaus, Großer Saal)

    Donnerstag, 02.03., Bezirksausschuss Velbert-Neviges
(16.30 Uhr) (Feuerwache Velbert-Neviges)

Dienstag, 07.03., R a t   d e r   S t a d t
(Rathaus, Großer Saal)

Mittwoch, 08.03., Bezirksausschuss Velbert-Langenberg
(16.30 Uhr) (Feuerwache V.-L´berg, Voßkuhlstr. 36)

    Donnerstag, 09.03., Integrationsrat
(Rathaus, Großer Saal)

    Montag, 13.03., Ausschuss für Wirtschafts-
förderung u. Strukturver-
besserung
(Sitzungsort wird mit der Ein-
ladung bekanntgegeben)

Dienstag, 14.03., Bezirksausschuss Velbert-Mitte
(Rathaus, Großer Saal)

    Donnerstag, 16.03., Betriebsausschuss
(Am Lindenkamp)

Dienstag, 21.03., Umwelt- und Planungsausschuss
(Am Lindenkamp)

    Donnerstag, 23.03., Schulausschuss
(16.00 Uhr) (Rathaus, Großer Saal)

Dienstag, 28.03., Hauptausschuss
- Haushalt -
(Rathaus, Großer Saal)

Die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse beginnen in der Regel um 17.00 Uhr.
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Was passiert in einem Unternehmen?
Velberter Schüler erkunden Schulte-Schlagbaum AG im Rahmen des Koopera-
tionsnetzes Schule-Wirtschaft

Die Klasse 9 a der Heinrich-Kölver-Realschule im Velberter Ortsteil Tönisheide hat am
Montag, 30. Januar, ihren Klassenraum gegen die für sie unbekannten Hallen der Schulte-
Schlagbaum AG (SAG) getauscht. Schulleiter Peter Gembach besuchte mit den Jugendli-
chen das Unternehmen, mit dem die Schule im Rahmen des Kooperationsnetzes Schule-
Wirtschaft (KSW) seit vier Jahren eine Lernpartnerschaft unterhält.

Die Vorbereitung auf das Praktikum läuft zur Zeit in der Schule auf Hochtouren. Thema des Poli-
tikunterrichts ist deshalb der Aufbau von Betrieben. Ein Blick hinter die Fassade des 260 Mitarbeiter
starken Velberter Unternehmens bietet sich deshalb für die Realschüler an. Natürlich musste der
Schülerbesuch im Unternehmen geplant werden. „Die komplette Organisation“, verrät Personalleiter
Gunar Rusack, „hat unsere Praktikantin übernommen.“ Annika Pommer führte die Vorgespräche in
den einzelnen Abteilungen, bereitete die Kollegen auf ihre Aufgabe vor und koordinierte den Ablauf.
Auch den einleitenden Vortrag erarbeitete die 18-jährige selbst und gab den Neuntklässlern damit
einen Überblick über die einzelnen Aufgaben in den Abteilungen bei Schulte-Schlagbaum. Bis vor
zwei Jahren besuchte Annika selbst die Heinrich-Kölver-Realschule. Inzwischen geht sie in die 12.
Klasse des Unesco-Gymnasiums in Essen. Im Rahmen ihres Oberstufenpraktikums möchte
sie nun einen besseren Einblick in den Velberter Schlosshersteller erlangen. Kennen gelernt
hatte sie die SAG bereits in der 9. Klasse. „Damals war ich ebenfalls im Rahmen der Lern-
partnerschaft zu einer Betriebserkundung hier im Unternehmen“, so die angehende Abituri-
entin. Bei der Wahl ihres Praktikums erinnerte sie sich daran und entschied sich ganz be-
wusst für Schulte-Schlagbaum.

Zurück zum Unterricht: Die Schülerinnen und Schüler finden sich in Gruppen zusammen.
Jedes Team erkundet anschließend eine andere Abteilung. Wie sieht der Arbeitsplatz und
Tag in einer Personalabteilung aus? Womit beschäftigt sich die Disposition? Welche Vor-
aussetzungen muss man für eine Tätigkeit im Marketing mitbringen? Und welche Aufgaben
übernehmen Mitarbeiter in der Vor- oder Endfertigung? Die Schüler wissen, auf was sie bei
den Interviews mit den Mitarbeitern achten müssen. Am Ende der dreistündigen Erkundung
sollen alle Ergebnisse gesammelt und von den einzelnen Teams vorgetragen werden.

Das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW), zu dem die Lernpartnerschaft gehört, wird
seit einem Jahr vom Kreis Mettmann und der IHK zu Düsseldorf getragen. Mit dem von der
Wirtschaftsförderung Velbert initiierten Projekt KSW unterstützen die Projektträger dauer-
hafte Kontakte zwischen Unternehmen und Schulen und tragen damit zur Standortsicherung
bei. Weitere Informationen und einen Link zum KSW im Kreis Mettmann sind zu finden unter
www.wirtschaftsfoerderung.velbert.de > Aktuelles.


